
 

 

 
Evang. 
Kirchenvorsteherschaft 
Neunforn  
                    8526 Oberneunforn 

 
 

Hausordnung für die Kirchgemeinderäume (EG/OG)                                                                                 
der Evangelischen Kirchgemeinde Neunforn  
 
Die darin vorgesehenen Aktivitäten dürfen die Würde des Menschen und die Werte des 
christlichen Glaubens nicht verletzen. 
Die Umgebung darf in der Nachtruhe nicht gestört werden. Ab 22.00 Uhr sind die Fenster/Türen 
zu schliessen. In den Kirchgemeinderäumen gilt allgemeines Rauchverbot.  
 
Nach Gebrauch der Räumlichkeiten:  
 

- 1. Die Ordnung wieder herstellen, benutztes Geschirr abwaschen 
 

- 2. Auf- oder Abstuhlen je nach Absprache mit dem/der Hauswart/in 
    Stühle in sauberem Zustand hinterlassen 
 

- 3. Fussboden reinigen (mit Besen). Die Räume sind besenrein und aufgeräumt zu  
    verlassen 

 
- 4. Kaffeemaschine reinigen, Kaffeesatz entfernen, Wasser leeren (feucht abreiben) 

 
- 5. WC kontrollieren, Windeln in Plastiksack verpacken und im Abfallkübel im WC               

                    entsorgen 
 

- 6. Im Kirchgemeinderaum OG ist die Wandtafel zu reinigen und das Lavabo sauber zu    
    hinterlassen 

 
- 7. Das Büro der Kirchenvorsteherschaft steht nicht zur Verfügung 

 

- Vor dem Verlassen der Räume kontrollieren, ob alles in Ordnung ist (Licht 
gelöscht / Fenster zu / Wasser abgestellt) und Türe abschliessen 

 
Benutzer:________________________________________Telefon__________________ 
 
Datum:    _________________________________ Zeit  von___________bis___________ 
 
Räumlichkeiten werden zurückgegeben am:____________________________________ 
 

Oberneunforn, …………………………………………………………………. 
 
Schlüssel erhalten am: ……………………………… 
 
Schlüssel abgegeben am: ………………………………... 
 
Die Hausordnung ist Bestandteil des Gebühren- und Benützungsreglements der 
Kirchgemeinderäume der Evangelischen Kirchgemeinde Neunforn und tritt ab 17. Februar 2015 in 
Kraft.  


